
BUNDESFINANZHOF (BFH) Beschluss vom 13.3.2013, X R 16/11 zu den Anforderungen 
an die Büroorganisation für die Gewährung von Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

Tatbestand 

1  
 

I. Der erkennende Senat hatte auf eine entsprechende Nichtzulassungsbeschwerde der 
Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) mit Beschluss vom 12. April 2011 die 
Revision gegen das klageabweisende Urteil der Vorinstanz zugelassen. Dieser Beschluss 
wurde dem Prozessbevollmächtigten (P) der Klägerin am 20. April 2011 zugestellt. In der 
Folgezeit verlängerte der Vorsitzende des erkennenden Senats auf entsprechende Anträge 
des P die Revisionsbegründungsfrist mehrfach, zuletzt mit Schreiben der 
Senatsgeschäftsstelle vom 21. Juni 2011 --bei P nach dessen Angaben eingegangen am 
24. Juni 2011 (Freitag)-- bis zum 11. Juli 2011 (Montag). 
 

 

2  
 

Da innerhalb der verlängerten Frist keine Revisionsbegründung beim Bundesfinanzhof 
(BFH) einging, wies der Senatsvorsitzende P mit einem am 21. Juli 2011 zugestellten 
Schreiben auf den Fristablauf und die Vorschrift des § 56 der Finanzgerichtsordnung 
(FGO) hin.  
 

 

3  
 

Am 25. Juli 2011 beantragte P, die Frist für die "Beschwerdebegründung" bis zum 
25. Juli 2011 zu verlängern und wegen der Versäumung der 
"Beschwerdebegründungsfrist" Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. 
Ebenfalls am 25. Juli 2011 reichte er einen Schriftsatz mit Revisionsanträgen und einer 
kurzen Rechtsmittelbegründung beim BFH ein. Den Wiedereinsetzungsantrag begründete 
er am 28. Juli 2011 dahingehend, dass seine bisher stets zuverlässig arbeitende 
Fristsachbearbeiterin (F) den Tag des Ablaufs der verlängerten "Frist zur Begründung der 
Nichtzulassungsbeschwerde" nicht als Frist, sondern als Termin in die 
Fristenüberwachung eingetragen habe. F hat in einer beigefügten "Stellungnahme und 
eidesstattlichen Versicherung" --die keinen Hinweis auf die Strafbarkeit falscher 
eidesstattlicher Versicherungen enthält-- erklärt, sie habe das Datum des Fristablaufs "als 
jederzeit verlängerbaren Termin" angesehen, "bei dessen Überschreiten auch keine 
unmittelbaren Rechtsnachteile zu erwarten waren". 
 

 

4  
 

Zur Organisation des Fristenwesens in seiner Kanzlei hat P vorgetragen, alle 
fristauslösenden oder einen Termin enthaltenden Schreiben würden an ihrem Eingangstag 
in eine Tabelle mit der Bezeichnung "Bescheid -- Fristen -- Termin -- Übersicht" 
eingetragen. Zusätzlich würden die Schreiben in einem eigenen Fristenordner gesammelt 
und dort im Fach des jeweiligen Sachbearbeiters abgelegt. Ab dem Tag des Eingangs 
würden die Fristen und Termine täglich anhand der Übersicht überwacht. Zusätzlich 
erfolge am Freitag einer jeden Woche eine Durchsicht zur Feststellung, welche 
Bescheidprüfungen, Fristen oder Termine in der nächsten Woche bearbeitet werden 
müssten. Die Bearbeitung durch den Sachbearbeiter werde bis zum ersten, spätestens aber 
bis zum zweiten Freitag vorgenommen, der dem Eingangstag folge. Seit dem 24. Juni 
2011 sei P der einzige Berufsträger in der Kanzlei. 
 

 

5  
 

Die Klägerin beantragt sinngemäß, 
 



ihr Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hinsichtlich der versäumten 
Revisionsbegründungsfrist zu gewähren, das angefochtene Urteil sowie die 
Einspruchsentscheidung vom 4. Oktober 2007 aufzuheben und die Einkommensteuer 
1999 unter Änderung des Bescheids vom 18. November 2004 auf 0 DM festzusetzen. 
 

 

6  
 

Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt) hat keinen ausdrücklichen Antrag 
gestellt, vertritt aber die Auffassung, dass weder die Revisionsbegründung den 
Anforderungen des § 120 Abs. 3 Nr. 2 FGO genüge noch Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand wegen der Versäumung der Revisionsbegründungsfrist zu gewähren sei. 
 

 

Entscheidungsgründe 

7  
 

II. Die Revision ist unzulässig und gemäß § 126 Abs. 1 FGO durch Beschluss zu 
verwerfen. 
 

 

8  
 

1. Die Klägerin hat die Revisionsbegründungsfrist des § 120 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 
FGO versäumt. Diese Frist war gemäß § 120 Abs. 2 Satz 3 FGO zuletzt bis zum 11. Juli 
2011 verlängert worden. Eine kurze Revisionsbegründung ist indes erst am 25. Juli 2011 
--nach Fristablauf-- beim BFH eingegangen. 
 

 

9  
 

2. Wegen der Versäumung der Revisionsbegründungsfrist kann der Klägerin keine 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden. 
 

 

10  
 

a) Die Gewährung von Wiedereinsetzung in den vorigen Stand setzt voraus, dass der 
Beteiligte ohne Verschulden verhindert war, die Revisionsbegründungsfrist einzuhalten 
(§ 56 Abs. 1 FGO). Dabei ist dem Beteiligten ein Verschulden seines 
Prozessbevollmächtigten gemäß § 85 Abs. 2 der Zivilprozessordnung i.V.m. § 155 FGO 
zuzurechnen (BFH-Beschluss vom 2. September 2005 I R 117/04, BFH/NV 2006, 96, 
unter II.2.a). Allerdings darf der Prozessbevollmächtigte die Erledigung mechanischer 
Tätigkeiten untergeordneter Art einer zuverlässigen Bürokraft überlassen; hierzu gehört 
auch die Berechnung einfacher und in dem jeweiligen Büro geläufiger Fristen. 
Unterläuft einer solchen Fachkraft bei der Notierung oder Überwachung von Fristen ein 
Versehen, braucht der Prozessbevollmächtigte dieses nicht als eigenes Verschulden zu 
vertreten. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass er alle Vorkehrungen getroffen hat, die 
nach vernünftigem Ermessen geeignet sind, eine Fristversäumnis auszuschließen, und er 
durch regelmäßige Belehrung und Überwachung seiner Bürokräfte für das Befolgen 
seiner Anordnungen Sorge trägt (vgl. zum Ganzen Senatsbeschluss vom 13. Oktober 
1993 X R 112/92, BFH/NV 1994, 328, unter 2.). Dabei ist zu beachten, dass die 
Begründungsfristen sowohl für Revisionen als auch für Nichtzulassungsbeschwerden 
nicht zu den üblichen, häufig vorkommenden und einfach zu berechnenden Fristen 
gehören, so dass der Prozessbevollmächtigte in diesen Fällen bei der Prüfung und 
Überwachung des Personals zu besonderer Sorgfalt verpflichtet ist (Senatsbeschluss 
vom 8. Februar 2008 X B 95/07, BFH/NV 2008, 969, unter II.2.b aa, m.w.N.). 
 

 



11  
 

b) Diese Anforderungen sind im Streitfall nicht erfüllt. 
 

 

12  
 

Nach dem Vorbringen der Klägerin beruht die Fristversäumnis darauf, dass F die vom 
BFH verlängerte Revisionsbegründungsfrist nicht als Frist, sondern als Termin 
eingetragen hatte, und in der Folgezeit die Angelegenheit nicht weiter bearbeitete, weil 
sie der Auffassung war, dass beim Überschreiten derartiger Termine keine 
unmittelbaren Rechtsnachteile zu erwarten seien. 
 

 

13  
 

Dieses Vorbringen lässt darauf schließen, dass in der Kanzlei des P keine den 
gesetzlichen Anforderungen genügenden Anweisungen zum Umgang mit gerichtlichen 
Fristen bestanden. Zwar mag die bloße Fehleintragung eines Termins statt einer Frist 
durch F dem P --und damit der Klägerin-- nicht als eigenes Verschulden zuzurechnen 
sein. Kausal für die Fristversäumnis war aber neben dieser Fehleintragung auch der 
spätere Umgang der F mit der aus ihrer Sicht bestehenden Terminvorgabe des BFH. Es 
ist schlechterdings unvorstellbar, dass eine Bürokraft, die durch den 
Prozessbevollmächtigten ordentlich in die ihr übertragene Frist- und 
Terminüberwachung eingewiesen worden ist und in ihrer Tätigkeit regelmäßig 
überwacht wird, annehmen könnte, ein von einem Gericht --aus ihrer Sicht-- gesetzter 
Termin könne ohne Rechtsnachteile überschritten werden. Abgesehen davon, dass P 
sich im Übrigen nicht dazu geäußert hat, in welcher Weise er seine Bürokräfte in Fragen 
der Fristüberwachung belehrt und überwacht, deuten diese Angaben darauf hin, dass in 
der Kanzlei ein nachlässiger Umgang mit gesetzten Terminen besteht. Dieser 
Organisationsmangel stellt ein eigenes Verschulden des P dar, das der Klägerin 
zuzurechnen ist. 
 

 

14  
 

3. Der am 25. Juli 2011 gestellte Antrag auf Verlängerung der bereits am 11. Juli 2011 
abgelaufenen Revisionsbegründungsfrist ist unbeachtlich, da die 
Revisionsbegründungsfrist gemäß § 120 Abs. 2 Satz 3 FGO nur auf einen vor ihrem 
Ablauf gestellten Antrag verlängert werden kann (vgl. BFH-Beschluss vom 27. Oktober 
2000 V R 16/00, BFH/NV 2001, 608, unter II.4.). 
 

 

15  
 

4. Danach braucht der Senat nicht mehr zu entscheiden, ob die Revision auch deshalb 
unzulässig ist, weil die Revisionsbegründung nicht die Anforderungen des § 120 Abs. 3 
Nr. 2 FGO erfüllt. 

 

 

BUNDESFINANZHOF Beschluss vom 6.3.2013, X S 28/12 

Zugangsvoraussetzungen der AdV - Antrag auf Aussetzung der Vollziehung wegen drohender 
Vollstreckung 

Tatbestand 

1  
 

I. Die Antragstellerin begehrt die Aussetzung der Vollziehung (AdV). Sie unterhält im 
Bezirk des Antragsgegners einen Gewerbebetrieb. Die Einkommensteuerveranlagung 
führt das Wohnsitzfinanzamt durch.  



 
 

2  
 

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Finanzgericht (FG) hatte der 
Antragsgegner eine teilweise Änderung der Umsatzsteuerbescheide zu Gunsten der 
Antragstellerin zugesagt. Das FG hat die Klage sodann durch Urteil vom 10. November 
2011  2 K 163/10 (Entscheidungen der Finanzgerichte 2012, 770) insgesamt abgewiesen 
und die Revision nicht zugelassen. Die Antragstellerin hat Beschwerde gegen die 
Nichtzulassung der Revision eingelegt (eingegangen am 30. November 2011, 
Az. X B 172/11), über die noch nicht entschieden ist.  
 

 

3  
 

Am 1. Dezember 2011 hatte ihr Prozessbevollmächtigter (PV) für die Antragstellerin bei 
dem Antragsgegner AdV in einem im Einzelnen ungeklärten Umfang beantragt. Am 
12. Januar 2012 gewährte der Antragsgegner AdV der Umsatzsteuer 1999. Der PV hat 
Ablichtungen von Schreiben vorgelegt, mit denen er beim Antragsgegner die AdV der 
Umsatzsteuer 2000 sowie der Gewinnfeststellungsbescheide 1999, 2000 und 2001 
beantragt habe.  
 

 

4  
 

Am 22. August 2012 teilte das Wohnsitzfinanzamt mit, es sei zwar Beschwerde gegen die 
Nichtzulassung der Revision erhoben, aber keine erneute AdV beantragt worden, und 
forderte zur Zahlung noch offener Einkommensteuer auf.  
 

 

5  
 

Mit einem am 27. August 2012 bei dem Bundesfinanzhof (BFH) eingegangenen 
Schriftsatz teilte der PV mit, er habe bereits am 29. Dezember 2011 nach Mitteilung des 
Geschäftszeichens des Beschwerdeverfahrens die AdV beantragt, und legte den Abdruck 
eines entsprechenden Schriftstücks vor. Er beantragte erneut AdV, hilfsweise 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Dies teilte er auch dem Wohnsitzfinanzamt mit. 
Zum Beleg dafür, dass der Antrag bereits am 29. Dezember 2011 gestellt worden sei, 
legte er einen Ausdruck aus dem elektronischen Postausgangsbuch vor. Im BFH ist ein 
Eingang eines Antrags vom 29. Dezember 2011 demgegenüber nicht festzustellen.  
 

 

6  
 

Im Hinblick auf die Zugangsvoraussetzungen des § 69 Abs. 4 der Finanzgerichtsordnung 
(FGO) behauptet der PV, er habe am 1. Dezember 2011 bei dem Antragsgegner die AdV 
hinsichtlich aller Bescheide beantragt, und legt auch hierfür einen Ausdruck aus dem 
elektronischen Postausgangsbuch vor. Unstreitig habe er die AdV der 
Umsatzsteuerbescheide 1999 und 2000 beantragt und auch erhalten, wenn auch erst am 
9. Januar 2012. Über den ebenfalls gestellten AdV-Antrag hinsichtlich der 
Gewinnfeststellungsbescheide sei hingegen nicht und damit auch nicht in angemessener 
Frist entschieden worden. Nachdem auf seinen Antrag keine Reaktion erfolgt sei, sei vom 
29. Dezember 2011 an mit Zwangsvollstreckungsmaßnahmen zu rechnen gewesen. 
 

 

7  
 

Inhaltlich nimmt er auf die Beschwerdebegründung in dem Verfahren X B 172/11 Bezug.  
 

 

8  
 

Der Antragsgegner ist der Auffassung, die Zugangsvoraussetzungen lägen nicht vor. Ein 
Antrag auf AdV der Gewinnfeststellungsbescheide sei, nachdem die AdV im 
Einspruchsverfahren für dessen Dauer gewährt worden sei, weder bei ihm noch bei dem 
Wohnsitzfinanzamt gestellt worden. Die AdV der Umsatzsteuer 1999 habe er gewährt. 



Die AdV der Umsatzsteuer 2000 komme nicht in Betracht, da die Änderung des 
Umsatzsteuerbescheides 2000 zu einer Erstattung geführt habe.  
 

 

Entscheidungsgründe 

9  
 

II. Der --mittlerweile wirksam gestellte-- Antrag ist unzulässig.  
 

 

10  
 

1. Ob die Antragstellerin bereits am 29. Dezember 2011 AdV beim BFH beantragt hat, 
kann dahinstehen. Mittlerweile liegt jedenfalls ein Antrag vor, über den der Senat 
entscheidet.  
 

 

11  
 

2. Hinsichtlich der Gewinnfeststellungsbescheide fehlt es an den 
Zugangsvoraussetzungen des § 69 Abs. 4 FGO.  
 

 

12  
 

Nach § 69 Abs. 4 Satz 1 FGO ist der Antrag nach Abs. 3 (der Antrag bei dem Gericht 
der Hauptsache, hier dem BFH) nur zulässig, wenn die Behörde einen AdV-Antrag ganz 
oder zum Teil abgelehnt hat. Das gilt nach § 69 Abs. 4 Satz 2 FGO nicht, wenn (Nr. 1) 
die Finanzbehörde über den Antrag ohne Mitteilung eines zureichenden Grundes in 
angemessener Frist sachlich nicht entschieden hat oder (Nr. 2) die Vollstreckung droht.  
 

 

13  
 

Die Zugangsvoraussetzungen müssen bei Eingang des gerichtlichen AdV-Antrags 
vorliegen. Eine nachträgliche Heilung ist nicht möglich (vgl. BFH-Beschluss vom 
28. Mai 2008 IX S 4/08 (PKH), BFH/NV 2008, 1489).  
 

 

14  
 

a) Der Antragsgegner hat unstreitig keinen Antrag ganz oder teilweise abgelehnt. 
 

 

15  
 

b) Er hat auch nicht über einen solchen Antrag in angemessener Frist i.S. des § 69 
Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 FGO nicht entschieden. Der Senat kann nicht feststellen, dass ein 
AdV-Antrag betreffend die Gewinnfeststellung 1999 bis 2001 bei dem Antragsgegner 
eingegangen ist. Der Antragsgegner hat dies bestritten. Die Antragstellerin hat keinen 
Zugangsnachweis erbracht. Sie beschränkt sich auf die Darstellung, dass sie einen 
solchen Antrag abgesandt habe, und sucht dies zu belegen. Das beweist jedoch den 
Zugang nicht, zumal ihr Vorbringen in sich nicht widerspruchsfrei ist.  
 

 

16  
 

aa) So kann der Senat schon nicht feststellen, dass ein solcher Antrag überhaupt 
abgesandt wurde.  
 

 

17  
 

Der PV hat AdV-Anträge hinsichtlich der Gewinnfeststellung 1999 bis 2001 sowie der 
Umsatzsteuer 2000 vorgelegt. Da der Antragsgegner die AdV hinsichtlich der 
Umsatzsteuer 1999 gewährt hat, müsste es auch einen entsprechenden Antrag, also 
insgesamt drei AdV-Anträge gegeben haben. Das hierzu vorgelegte Postausgangsbuch 
weist unter dem 1. Dezember 2011 zu dem Mandantennamen lediglich zwei Ausgänge 



auf, die beide als Einspruch bezeichnet sind, deren einer sich auf die Umsatzsteuer 2000, 
deren anderer sich auf die Gewinnfeststellung beziehen soll. Das Postausgangsbuch ist 
schon insofern entweder unzutreffend und unvollständig, als der AdV-Antrag 
hinsichtlich der Umsatzsteuer 1999 darin entweder gar nicht verzeichnet ist oder falsch 
bezeichnet wurde.  
 

 

18  
 

bb) Auch mutet es ungewöhnlich an, dass die Antragstellerin, wenn sie auf einen Antrag 
von Dezember 2011 im Januar 2012 die AdV hinsichtlich der Umsatzsteuer 1999 erhält, 
hingegen keine AdV hinsichtlich der Gewinnfeststellungsbescheide, nicht gelegentlich 
nach dem Stand der Bearbeitung gefragt hat.  
 

 

19  
 

c) Schließlich drohte auch nicht eine Vollstreckung i.S. des § 69 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 
FGO.  
 

 

20  
 

Allein der Fristablauf nach Zustellung des FG-Urteils ließ die Vollstreckung noch nicht 
drohen, ebenso wenig wie das Schreiben des Wohnsitzfinanzamts mit der Aufforderung, 
die Steuerschulden nunmehr zu begleichen. Mit einer Zahlungsaufforderung allein ist 
den Voraussetzungen des § 69 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 FGO im Allgemeinen nicht genügt. 
Vielmehr setzt die Vorschrift voraus, dass die Finanzbehörde mit der Vollstreckung 
begonnen hat oder eine solche unmittelbar bevorsteht (vgl. Senatsbeschluss vom 
24. Oktober 2006 X B 91/06, BFH/NV 2007, 460). Hierfür ist nichts vorgetragen und 
nichts ersichtlich.  
 

 

21  
 

3. Hinsichtlich der Umsatzsteuer 1999 ist der AdV-Antrag wegen fehlenden 
Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig. Er geht ins Leere, da die AdV insoweit gewährt 
wurde.  
 

 

22  
 

4. Im Ergebnis dasselbe gilt hinsichtlich der Umsatzsteuer 2000.  
 

 

23  
 

Die Antragstellerin meint, dem Antrag sei stattgegeben worden, während der 
Antragsgegner demgegenüber meint, für den Antrag sei mangels offener Steuerschuld 
kein Raum.  
 

 

24  
 

Der Senat wertet die in sich widersprüchlichen Erklärungen der Antragstellerin dahin, 
dass sie lediglich die Aussetzung, nicht aber die Aufhebung der Vollziehung gemäß § 69 
Abs. 2 Satz 7 FGO begehrt. Wenn sie auf den entsprechenden Hinweis des 
Antragsgegners, es gebe nichts auszusetzen, ihren Antrag nicht ausdrücklich auf eine 
Aufhebung der Vollziehung umstellt, ist ihr daran offenbar nicht gelegen. Der 
Aussetzungsantrag hingegen geht, da es an einer offenen Steuerschuld fehlt, ins Leere 
und ist wiederum unzulässig.  
 

 

25  
 

5. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO. 
 

 
 


